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Was macht eine Gute Gesellschaft aus? Wir 
ver stehen darunter soziale Gerechtigkeit, 
ökologische Nachhaltigkeit, eine inno vative 
und erfolgreiche Wirtschaft und eine 
Demokratie, an der die Bürgerinnen und 
Bürger aktiv mitwirken. Diese Gesellschaft wird 
getragen von den Grundwerten der Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität. 

Wir brauchen neue Ideen und Konzepte, um 
die Gute Gesellschaft nicht zur Utopie 
werden zu lassen. Deswegen entwickelt die 
Friedrich-Ebert-Stiftung konkrete Handlungs-
empfehlungen für die Politik der kommen-
den Jahre. Folgende Themenbereiche stehen 
dabei im Mittelpunkt:

– Debatte um Grundwerte: 
 Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität;
– Demokratie und demokratische Teilhabe; 
– Neues Wachstum und gestaltende 
 Wirtschafts- und Finanzpolitik; 
– Gute Arbeit und sozialer Fortschritt.

Eine Gute Gesellschaft entsteht nicht von 
selbst, sie muss kontinuierlich unter 
Mitwirkung von uns allen gestaltet werden. 
Für dieses Projekt nutzt die Friedrich-Ebert-
Stiftung ihr weltweites Netzwerk, um die 
deutsche, europäische und internationale 
Perspektive miteinander zu verbinden. In 
zahlreichen Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen in den Jahren 2015 bis 
2017 wird sich die Stiftung dem Thema 
kontinuierlich widmen, um die Gute 
Gesellschaft zukunftsfähig zu machen.

Weitere Informationen zum Projekt 
erhalten Sie hier:
www.fes-2017plus.de
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Inklusion: Eine verheißungsvolle chance auf Teilhabe, aber auch mit 
ängsten besetzt. Ein Recht für alle, das für manche eine gefühlte Bedro-
hung darstellt. Mit gemeinsamer pädagogischer Kraft erreichbar, aber mit 
finanziellen Auswirkungen verbunden. Die Situation in den Ländern und 
Kommunen ist komplex, die Gefühlslage widersprüchlich. 

Was bleibt, ist der Rechtsanspruch und der in vielen Fällen vorhandene 
politische und gesellschaftliche Wille, inklusive Bildung voranzutreiben. 
In Baden-Württemberg wird die Umsetzung von Inklusion aktiv verfolgt. 
Weitere Fortschritte hängen maßgeblich von den Entscheidungen der Eltern 
ab, da ein Elternwahlrecht festgeschrieben wurde – allerdings mit Haus-
haltsvorbehalt. In der beruflichen Bildung ist – ähnlich wie in den meisten 
anderen Ländern – Inklusion bisher kaum verankert. Doch lesen Sie selbst, 
wie die Umsetzung aktuell läuft.

Dieses Länderheft „Inklusive Bildung in Baden-Württemberg“ ist einge-
bettet in eine größere Reihe zu Inklusion. Im Rahmen der Projekts „Gute 
Gesellschaft – Soziale Demokratie 2017plus“ entstehen gerade 16 Län-
derhefte zu Inklusion in der Schule und der beruflichen Bildung. Jedes 
Heft beleuchtet sowohl den aktuellen Stand der Umsetzung als auch die 
laufende politische Debatte dazu. Sie können die Länderhefte, die in enger 
Zusammenarbeit des Thementeams Bildung mit den Landesbüros der 
Friedrich-Ebert-Stiftung entstanden sind, abrufen unter http://www.fes.de/
bildungspolitik. Dort finden Sie auch Hinweise auf weitere Veranstaltungen 
und Papiere zum Thema Inklusion.

Vielfalt ist normal. Inklusion bedeutet, dass nicht Gruppen, sondern in-
dividuelle Bedürfnisse einzelner Kinder und Jugendlicher im Vordergrund 
stehen. Sie geht mit individueller Förderung einher, deren Umsetzung in 
einer Studie von christian Fischer 2014 beispielhaft beschrieben wurde. 
Inklusion erfordert multiprofessionelle Teams, setzt Fortbildungen voraus 
und verursacht Kosten. Der Investitionsbedarf ist jedoch umso höher, desto 
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stärker parallele Strukturen dauerhaft weitergeführt werden. Wie die 
Länderhefte zeigen, sind politische Entscheidungen die Grundlage für eine 
spätere erfolgreiche Umsetzung an den Schulen.

Inklusion gelingt noch lange nicht überall. über das Stadium von Insel-
lösungen an Einzelschulen und Modellprojekte ist die Debatte aber hinaus. 
Die Entwicklung in einzelnen Ländern und vielen Kommunen ist vielver-
sprechend und zeigt, dass manches, das hier als unmöglich gilt, an einem 
anderen Ort längst Realität ist. Wir hoffen, diese Entwicklung durch die 
Reihe der Ländervergleiche weiter voranzubringen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Marei John-Ohnesorg
Bildungs- und Hochschulpolitik
Friedrich-Ebert-Stiftung
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„Das allgemeine Bildungssystem ist aufgefordert, sich auf die Ausweitung 
seiner Aufgabenstellungen im Sinne einer inklusiven Bildung und Erziehung 
vorzubereiten.“ (KMK 2010: 9) So heißt es im Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 18.11.2010 zu den pädagogischen und rechtlichen Aspekten 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). 

Dieser Beschluss leitete die – vom Ausbau des Ganztagsschulwesens abgese-
hen – einzige Strukturreform des deutschen Bildungswesens ein, die Post-PISA 
über alle Bundesländer hinweg angestoßen worden ist. Von einem länderge-
meinsamen Vorhaben lässt sich dennoch nicht sprechen: Nicht zufällig ist der 
Stand der Entwicklung des inklusiven Bildungssystems über die Länder hinweg 
unterschiedlich, divergieren doch die Voraussetzungen, Konzeptionen und 
Maßnahmen, die schließlich zu inklusiver Bildung führen sollen. 

Mit der Einführung eines inklusiven Bildungssystems setzt Deutschland die 
Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention um und kommt somit seinen 
menschenrechtlichen Verpflichtungen nach. Die BRK wurde im Dezember 
2006 von der UN-Vollversammlung verabschiedet und ist in Deutschland mit 
der Ratifizierung im März 2009 in Kraft getreten. Die BRK definiert keine 
neuen Rechte, sie präzisiert die bestehenden Menschenrechte jedoch für die 
Lebenssituationen behinderter Menschen und umfasst alle Lebensbereiche. 
Das Recht auf Bildung für behinderte Menschen wird in Artikel 24 konkreti-
siert, hier heißt es: „States Parties recognize the right of persons with disabi-
lities to education. With a view to realizing this right without discrimination 
and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive 
education system at all levels (…).“ (United Nations 2006: 16)
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Der Aufbau eines inklusiven Bildungssystems ist aber nicht nur menschen-
rechtliche Verpflichtung: In ihm liegt die einmalige chance, unser Bildungs-
system leistungsstärker und chancengleicher zu gestalten. Inklusive Bildung 
nimmt die Schüler_innen in ihrer Gesamtheit in den Blick und teilt sie nicht 
in Gruppen ein – vielmehr sollen die individuellen Bedürfnisse der einzelnen 
Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden. Das bedeutet auch, dass 
sich die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und Besonderheiten der 
Schüler_innen ausrichten müssen – und nicht umgekehrt. Damit bietet inklu-
sive Bildung die besten Voraussetzungen, um jede und jeden individuell mit 
ihren/seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und zu fördern. Inklusive 
Bildung und individuelle Förderung für alle Schüler_innen gehen Hand in 
Hand. Das Verständnis für diese Implikation inklusiver Bildung ist für jede 
weitere Debatte über Inklusion von entscheidender Bedeutung. 

Der Erfolg inklusiver Bildung ist nachweisbar. Das zeigen nicht nur natio-
nale und internationale Studien. Auch die Eltern wissen um die positiven 
Effekte eines inklusiven Systems: Unabhängig vom Förderstatus ihrer 
Kinder beurteilt die Mehrzahl der Eltern in repräsentativen Elternumfragen  
inklusive Schulen und die an diesen unterrichtenden Lehrkräfte positiver als 
nicht inklusive Schulen und ihre Lehrer_innen. (vgl. Klemm 2015: 11) 

Die Umsetzung inklusiver Bildung stellt das Bildungssystem vor komplexe 
Herausforderungen und ist unweigerlich mit Stolpersteinen und Hinder-
nissen verbunden, die es zu überwinden gilt. Dabei kann der Länderver-
gleich helfen: Was in einem Land als „unmöglich“ gilt – etwa das ge-
meinsame Lernen von Gymnasiasten und geistig behinderten Kindern und 
Jugendlichen oder die vollständige Abschaffung von Förderschulen – ist 
in anderen Ländern schon längst erfolgreiche Realität. Die Gegenüberstel-
lung der Konzepte und Ausbauschritte zur inklusiven Bildung soll dazu 
beitragen, als feststehend geglaubte Grundsätze über das Lehren und 
Lernen in Frage zu stellen und die Debatte offener zu gestalten. Best-
Practice-Beispiele aus den Bundesländern machen deutlich, was in der 
Praxis möglich ist. Sie sollen denjenigen Mut machen, die in den Schulen 
mit den Schwierigkeiten der Umsetzung der Reformschritte konfrontiert 
sind und zeigen: Inklusion gelingt!

Friedrich-ebert-StiFtung 8

InKLusIVe bILdung 
In den bundesLändeRn 



Zur Konkretisierung der Umsetzung der Vorgaben der UN-Behinderten-
rechtskonvention erarbeiteten die meisten Bundesländer Aktionspläne. Der 
„Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Baden-Württemberg“ wurde im Juni 2015 vorgestellt. 
Demnach soll „Inklusion integraler Bestandteil des Bildungswesens sein“. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müsse das Schulgesetz in folgenden Punkten 
geändert werden. 

–   „Aufhebung der Pflicht zum Besuch der Sonderschule
–   Stärkung des Wahlrechts der Eltern von Kindern mit einem festgestell-

ten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Hinblick 
auf den schulischen Lernort

–   Aufnahme des zieldifferenten Unterrichts in das Schulgesetz
–   Weiterentwicklung der Sonderschulen zu sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren (Ausbau der Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen)“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren 2015: 55)

Diese im Aktionsplan skizzierten änderungen des Schulgesetzes sollen zum 
Schuljahr 2015/2016 in Kraft treten (vgl. ebd.). 

Die Einführung inklusiver Bildung wird in Baden-Württemberg mit dem 
Ausbau des Angebots an Gemeinschaftsschulen verknüpft – auf der Web-
seite des baden-württembergischen Kultusministeriums ist das Stichwort 
„Inklusion“ lediglich unter der Schulart „Gemeinschaftsschule“ aufge-
führt. Seit dem Schuljahr 2012/2013 können in Baden-Württemberg 
Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden. Im Rahmen der „Nachhaltig-
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keitsstrategie“, die Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe versteht und 
„zum zentralen Entscheidungskriterium politischen Handelns“ werden 
lassen soll, soll unter dem Schwerpunktthema „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ auch der Ausbau von Gemeinschaftsschulen vorangetrieben 
werden (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg 2014: 4). 

Bis 2020 sollen in Baden-Württemberg bis zu 500 Gemeinschaftsschulen 
etabliert sein (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren 2015: 54), Anfang 2015 waren es 209 (vgl. KMK 
2015a: 4). Die Aufgaben der Gemeinschaftsschule fasst der baden-würt-
tembergische Aktionsplan wie folgt zusammen:

„In der Gemeinschaftsschule lernen die Schülerinnen und Schüler in 
einem gemeinsamen Bildungsgang nach ihren individuellen Leistungs-
möglichkeiten nach den Standards der Hauptschule, der Realschule 
und des Gymnasiums. 

Die Gemeinschaftsschule steht auch den Schülerinnen und Schülern of-
fen, die einen Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 
haben und damit auch das Recht zum Besuch der Sonderschule hätten. 
Inklusive Bildungsangebote sind daher fester Bestandteil der Schulart 
Gemeinschaftsschule.“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren 2015: 54)

Zu den Maßnahmen, die inklusive Bildung über die Gemeinschaftsschulen 
hinaus im baden-württembergischen Schulsystem verankern sollen und die 
im Aktionsplan skizziert sind, gehört die Weiterentwicklung der Bildungs-
pläne der allgemein bildenden Schulen, „wobei die Belange von Schülerin-
nen und Schülern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs-, 
Unterstützungs- und Bildungsangebot berücksichtigt werden“ (ebd.: 57). 
Mittelfristig solle das Thema Inklusion auch in den Orientierungsrahmen 
Schulqualität aufgenommen werden (vgl. ebd.: 58).

Seit 2011 werden für den Bereich der beruflichen Bildung sonderpäda-
gogische Dienste an einigen Berufsschulen eingerichtet. Zum Schuljahr 
2014/2015 waren in Baden-Württemberg an 124 von knapp 1.500 berufli-
chen Schulen Sonderschullehrkräfte eingesetzt (vgl. ebd.: 69; Statistisches 
Bundesamt 2014b). Mittelfristig sollen diese sonderpädagogischen Dienste 
an beruflichen Schulen landesweit ausgebaut werden.
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Das Baden-Württembergische Schulgesetz wurde zuletzt am 21.07.2015 
geändert. Mit dieser änderung hat auch die Begrifflichkeit der „inklusiven 
Bildung“ Eingang in die Schulgesetzgebung gefunden. In §3 (3) heißt es 
nunmehr:

„In den Schulen wird allen Schülern ein barrierefreier und gleichbe-
rechtigter Zugang zu Bildung und Erziehung ermöglicht. Schüler mit 
und ohne Behinderung werden gemeinsam erzogen und unterrichtet 
(inklusive Bildung).“ 

Der erste Schritt zur Anpassung des Schulgesetzes an die Vorgaben der 
UN-Behindertenrechtskonvention wurde in Baden-Württemberg 2012 
unternommen: Mit der änderung des Schulgesetzes vom 11.05.2012 
wurde Schüler_innen mit Behinderungen der Zugang zur Gemeinschafts-
schule rechtlich ermöglicht. Es blieben jedoch systematische Diskrimi-
nierungen von Schüler_innen mit Behinderungen bestehen, da „unter 
bestimmten Voraussetzungen eine gesetzliche Sonderschulpflicht für 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und somit eine syste-
misch angelegte Separation von Kindern mit Behinderungen“ (Mißling/
ückert 2014: 23) vorgesehen war. Ebenso wurde keine Möglichkeit 
zu zieldifferenziertem Unterricht an allgemeinen Schulen eingeräumt: 
Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf konnten nur an 
allgemeinen Schulen unterrichtet werden, wenn sie „dem Bildungsgang 
an dieser Schule folgen“ (ebd.: 35) konnten. Mit dem neuen Schulgesetz 
von 2015, das zum Schuljahr zum 2015/2016 in Kraft tritt, sind diese 
Einschränkungen aufgehoben.

Allerdings gilt auch mit dem neuen Schulgesetz, so in §83 (4) hinterlegt, 
der Haushaltsvorbehalt für den Besuch der allgemeinen Schule. Eine 
Schule kann Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf die 
Aufnahme verweigern, wenn die „fachlichen, personellen und sächlichen 
Voraussetzungen“ für eine angemessene Förderung „auch mit beson-
deren und angemessenen Vorkehrungen der berührten Stellen […] nicht 
geschaffen werden können“. 

Da Berufsschulen Teil des allgemeinen Schulsystems sind, gilt die oben 
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bereits angeführte Prämisse des barrierefreien und gleichberechtig-
ten Zugangs für alle Schüler_innen, den das Baden-Württembergische 
Schulgesetz vorsieht, ebenfalls in der beruflichen Bildung. Auf der  
Ebene des Schulgesetzes finden Schüler_innen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf im Zusammenhang mit beruflichen Schulen keine 
weitere Erwähnung. 

Die Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen führt nicht zwingend 
dazu, dass sich der Schulalltag verändert. So können in Baden-Württem-
berg die Eltern entscheiden, ob ein Kind an einer allgemeinen Schule oder 
einer Förderschule unterrichtet wird. Wie inklusiv ist das baden-württem-
bergische Schulsystem also wirklich?

Eine erste Antwort auf diese Frage können statistische Daten1 liefern: 
Mit der Förderquote wird der Anteil der Schüler_innen mit Förderbedarf 
an allen Schüler_innen im schulpflichtigen Alter erfasst. In diese Angabe 
fallen also sowohl Schüler_innen, die inklusiv beschult werden, als auch 
diejenigen, die an einer Förderschule unterrichtet werden. In Baden-Würt-
temberg lag die Förderquote im Schuljahr 2013/2014 bei 7,1 Prozent. 
Zum Vergleich: Deutschlandweit wurde für das Schuljahr 2013/2014 bei 
6,8 Prozent der Schüler_innen ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
diagnostiziert.
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Die Exklusionsquote, also der Anteil derjenigen Schüler_innen, die an einer 
Förderschule unterrichtet werden, lag bei 5,1 Prozent. Mit dem Inklusions-
anteil wird der Anteil der Schüler_innen mit Förderbedarf, die inklusiv un-
terrichtet werden, an allen Schüler_innen mit Förderbedarf angegeben. In 
Baden-Württemberg liegt dieser bei 28,7 Prozent. Im Schuljahr 2013/2014 
besuchten in Baden-Württemberg also deutlich mehr Schüler_innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf eine Förder- als eine Regelschule.

Im Vergleich zum Schuljahr 2008/2009 – dem letzten Schuljahr vor In-
krafttreten der BRK – hat sich in Baden-Württemberg somit eine deutliche 
Veränderung ergeben: 2008/2009 lag die Förderquote bei 6,4 Prozent, sie 
ist also in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zwar hat sich der 
Inklusionsanteil leicht erhöht, gleiches lässt sich aber auch für die Exklusi-
onsquote sagen. Dieser Zeitvergleich zeigt, dass Baden-Württemberg beim 
Aufbau eines inklusiven Bildungssystems noch am Anfang steht.

Verteilt werden die Schüler_innen, bei denen ein sonderpädagogischer För-
derbedarf diagnostiziert wird, auf – in Baden-Württemberg – acht unter-
schiedliche Förderschwerpunkte. Wie in allen Bundesländern können auch 
in Baden-Württemberg die meisten Schüler_innen dem Förderschwerpunkt 
Lernen zugeordnet werden. Bei allen Förderschwerpunkten zeigt sich, dass 
die Mehrheit der Schüler_innen exklusiv in Förderschulen unterrichtet wird. 
Dieses Bild wird sich in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren nur 
dann ändern, wenn sich mehr Eltern dafür entscheiden, ihr Kind mit son-
derpädagogischem Förderbedarf an der Regelschule unterrichten zu lassen. 
Denn das Bundesland erhält, anders als etwa Bremen oder Niedersachsen, 
das Förderschulsystem über alle Förderschwerpunkte hinweg aufrecht.

Die Anzahl der Absolvent_innen, die nach dem Besuch der Förderschule 
mindestens einen Hauptschulabschluss erreicht, gibt ersten Aufschluss über 
den Anschluss der Förderschüler_innen zur beruflichen Bildung. In Baden-
Württemberg verließen im Schuljahr 2013/2014 22,2 Prozent der Förder-
schüler_innen die Förderschule mit mindestens einem Hauptschulabschluss. 
Damit erzielt Baden-Württemberg ein über die Bundesländer hinweg be-
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trachtet unterdurchschnittliches Ergebnis: Deutschlandweit liegt der Anteil 
der Förderschulabsolvent_innen, die mindestens einen Hauptschulabschluss 
erreichen, bei 28,7 Prozent. Zu den Schüler_innen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, die die Regelschule verlassen, liegen keine vergleich-
baren Daten vor.

Die übergänge von Schulabsolvent_innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in die Berufsausbildung lassen sich kaum rekonstruieren, 
so der Bildungsbericht 2014: „Dies liegt teils an unterschiedlichen Zu-
weisungskriterien zwischen allgemeinbildenden Schulen und Trägern der 
Berufsausbildung, teils an der statistischen Erfassung.“ (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2014: 182) Der Bildungsbericht nimmt eine 
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3,4% 4,3%

Kranke davon 
inklusiv

Quellen: KMK 2014a, b

mit 
allgemeiner 
Hochschul-
reife

ABGäNGER_INNEN UND ABSOLVENT_INNEN
VON FöRDERScHULEN

abgänger- 
_innen/
absolvent- 
_innen 
insgesamt 

ohne 
Hauptschul-
abschluss

mit 
Fachhoch-
schulreife

mit 
Hauptschul-
abschluss

mit 
Realschul-
abschluss

4.633 77,8% 16,2% 5,5% 0,0% 0,5%

Quellen: Statistisches Bundesamt 2014aAngaben absolut und in Prozent  



Sonderauswertung der Schulstatistik vor, um die Schüler_innen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in der Berufsbildung zu erfassen, differenziert 
dabei aber nicht nach Bundesländern, sondern nur nach Ländergruppen 
Ost und West. überblicksartig kann festgehalten werden:

„2011/2012 besuchten etwa 43.000 Schüler und Schülerinnen die 
Teilzeit-Berufsschule, dies entspricht 2,8% der entsprechenden Schüler- 
population. Im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) waren gut 14.000 bzw. 
29% mit sonderpädagogischem Förderbedarf und in den Berufsfach-
schulen 4.300 bzw. 1%. Nach Förderschwerpunkten nimmt der Bereich 
‚Lernen‘ insgesamt fast die Hälfte der Jugendlichen auf, im Berufsvor-
bereitungsjahr ist der Anteil etwas niedriger.“ (ebd.: 183)

Inklusion ist, das lässt sich feststellen, in der beruflichen Bildung kaum ins-
titutionalisiert verankert. Vermehrt werden in den Ländern aber Projekte für 
mehr Inklusion in der beruflichen Bildung angestoßen. Baden-Württemberg 
etwa beteiligt sich gemeinsam mit Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein an der 
Initiative „chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!“. Ziele der Initiative 
sind, bis Ende 2016 die Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Be-
hinderungen zu verbessern und das System der Berufsausbildung insgesamt 
flexibler zu gestalten. (vgl. Bertelsmann Stiftung 2014: 17)

 

Die statistischen Angaben zu inklusiver Bildung, die Betrachtung von 
Förderquoten und Inklusionsanteilen dürfen nicht den Eindruck erwecken, 
dass mit dem gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf an einer Schule das Ziel inklusiver Bil-
dung erreicht wäre. Die Beschulung möglichst vieler Schüler_innen an einer 
Schule ist – insbesondere im deutschen, bislang hoch separierenden Bil-
dungssystem – ein wichtiger Schritt. Von einem inklusiven Bildungssystem 
kann aber erst dann gesprochen werden, wenn an der Regelschule auch 
tatsächlich inklusiv unterrichtet wird. In diesem Kontext ist die Unterschei-
dung zwischen integrativer und inklusiver Bildung bedeutsam: 

„In (…) der Integration ist die allgemeine Schule mehr oder minder 
offen und nimmt auch bestimmte Kinder mit Behinderungen auf. Die 
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Kinder mit Behinderungen sind als ‚behindert‘ diagnostiziert und eti-
kettiert und unterscheiden sich von der Gruppe der nichtbehinderten, 
normalen Kinder. Die ‚Zwei-Schulen-Theorie‘ wird abgelöst durch die 
‚Zwei-Gruppen-Theorie‘. In der gleichen und gemeinsamen Schule gibt 
es unter einem gemeinsamen Dach zwei deutlich unterscheidbare Schü-
lergruppen, die ‚nichtbehinderten‘ und ‚behinderten‘ Kinder. (…)

In (…) der Inklusion verlieren die Kinder mit Behinderungen ihren be-
sonderen Status der Andersartigkeit. Vielfalt ist normal, alle Kinder sind 
unterschiedlich, anders, einzigartig, individuell. Diese neue Sichtweise 
hat Folgen für die Gestaltung von Schule und Unterricht. Die inklusive 
Pädagogik verzichtet darauf, Kinder ‚gleichzuschalten‘ und zu ‚norma-
lisieren‘; nicht die Kinder werden ‚passend‘ für die Schule gemacht, 
sondern die Schule passt sich umgekehrt den Kindern an.“ (Wocken 
2009: 11f., zit. nach: Blanck 2014: 5)

Integration ist also nicht Inklusion. Die statistischen Daten geben keine 
Auskunft über die Konzepte, die dem gemeinsamen Unterricht von Kin-
dern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 
in dem jeweiligen Bundesland zugrunde liegen. Mit ihnen kann also keine 
Aussage darüber getroffen werden, ob überwiegend inklusiv oder inte-
grativ unterrichtet wird. Auch die empirische Bildungsforschung hat sich 
bislang kaum länderübergreifend mit diesen qualitativen Aspekten inklusi-
ver Bildung befasst.

Wie unterschiedlich die Organisationsformen „schulischer Integration“ 
zwischen den und innerhalb der Bundesländer sind, zeigt sich bei einem 
Vergleich der schulrechtlichen Bestimmungen. Einer Untersuchung von 
Blanck (2014) zufolge, lassen sich 80 verschiedene Integrationsformen 
identifizieren und in fünf Typen zusammenfassen: Prävention, Kooperati-
on, Sonderklassen, Integration in Regelklassen, Schwerpunktschulen (vgl. 
Blanck 2015: 3). 

Im Rahmen der Prävention werden Schüler_innen in Regelschulen ohne 
diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf sonderpädagogisch 
unterstützt. Bei der Kooperation wird schulische Integration durch eine 
Zusammenarbeit zwischen Regel- und Förderschule erreicht. Sonderklassen 
werden an Regelschulen verortet, in ihnen werden aber nur Schüler_innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. Bei der Integration 
in Regelklassen werden Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förder-
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bedarf in die Regelklasse aufgenommen. Schwerpunktschulen schließlich 
sind Regelschulen, die einen Fokus auf den gemeinsamen Unterricht von 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf legen. (vgl. ebd.: 4) 

Wirft man noch einmal einen Blick auf die oben zitierte Differenzierung 
zwischen Integration und Inklusion wird deutlich, dass inklusive Bildung 
nur mit den Organisationsformen Prävention, Integration in Regelklassen 
und Schwerpunktschulen zu vereinbaren ist, obschon diese Formen keine 
Garantie für Inklusion sind, sondern auch integrativ umgesetzt werden 
können. In den schulrechtlichen Bestimmungen für Baden-Württemberg 
finden sich von Schwerpunktschulen abgesehen alle Organisationstypen 
wieder (vgl. ebd.: 5). 

Ein weiteres Indiz für die Bedeutung, die inklusiver Bildung im Schulalltag 
beigemessen wird, ist das Angebot an zieldifferentem Lernen. Für einen 
zieldifferenten Unterricht werden individuelle Förderpläne erstellt, die es 
den Schüler_innen ermöglichen, in unterschiedlichen Lerngeschwindig-
keiten unterschiedliche Lernziele zu erreichen – eine Grundvoraussetzung 
inklusiver Bildung, wie sie Fischer in seiner Studie zu individueller Förde-
rung aus dem Jahr 2014 beschreibt. Im Gegensatz zum zieldifferenten 
Lernen steht das zielgleiche Lernen: Hier sollen alle Kinder in der gleichen 
Geschwindigkeit die gleichen Lernziele erreichen. 

Bis zur jüngsten änderung des Schulgesetzes im Juli 2015 war ein zieldiffe-
renzierter und damit ein den Zielen der inklusiven Bildung entsprechender 
Unterricht an baden-württembergischen Schulen nicht vorgesehen. In §15 
(4) des neuen Schulgesetzes heißt es nach der Schulgesetzänderung: 

„Besuchen Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot eine allgemeine Schule, können die Bildungsziele und 
Leistungsanforderungen von denen der besuchten Schule abweichen 
(zieldifferenter Unterricht); für die gymnasiale Oberstufe und die 
Bildungsgänge beruflicher Schulen in der Sekundarstufe II gelten die 
allgemeinen Regelungen.“

Zieldifferenzierter Unterricht ist ab dem Schuljahr 2015/2016 also in der 
Sekundarstufe I auch in Baden-Württemberg möglich, Einschränkungen 
gelten jedoch weiterhin für die Sekundarstufe II. 
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Inklusion ist dann erreicht, wenn die Rahmenbedingungen der Einzelschule  
an die individuellen Bedürfnisse der Schüler_innen angepasst sind. Die 
Ausstattung und Ressourcen der Regelschule müssen sich also verändern: 
Das betrifft sowohl bauliche Maßnahmen – etwa die Herstellung von Barri-
erefreiheit oder die Einrichtung von Therapieräumen – als auch die Bereit-
stellung sonderpädagogischer Kompetenz. Nicht zwangsläufig müssen alle 
Ressourcen an jeder Schule verortet sein. Ihre Bündelung in Förder-, Bera-
tungs- oder Unterstützungszentren, etwa den ehemaligen Förderschulen, 
ist in einem inklusiven System möglich. Entscheidend ist, dass alle Schulen 
Zugang zu diesen Ressourcen haben und diese nicht nur sporadisch, son-
dern selbstverständlich nutzen.

Ohne Umrüstung oder Erweiterung der Schulgebäude wird inklusive Bildung 
in Schule und Berufsschule dennoch nicht möglich sein. Die Kosten für diese 
Maßnahmen zur Umsetzung inklusiver Bildung sind von den Schulträgern zu 
decken. In Baden-Württemberg besteht die ausdrückliche Möglichkeit „einer 
finanziellen Unterstützung baulicher Maßnahmen nach Maßgabe des Lan-
deshaushalts“ durch das Land (Mißling/ückert 2014: 27). Diese Möglichkeit 
nimmt Baden-Württemberg mit dem „Gesetz zum Ausgleich kommunaler 
Aufwendungen für die schulische Inklusion, zur änderung des Gesetzes über 
den kommunalen Finanzausgleich und über die Förderung von Investitionen 
im Bereich der Kindertagesbetreuung“, das ebenso wie das neue Schulgesetz 
am 15.07.2015 beschlossen wurde, wahr. 

Demnach erhalten die Schulträger für „wesentliche Mehrbelastungen“ 
(§1 (1)), die sich aus der inklusiven Bildung ergeben, einen finanziellen 
Ausgleich, ebenso wie für jeden Schüler und für jede Schülerin mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, der oder die inklusiv beschult wird. Bis 
2018 rechnet das Land in diesem Zusammenhang mit Ausgaben von 102 
Millionen Euro. Bei seinen Berechnungen geht das Land von einem Inklusi-
onsanteil von 28 Prozent aus. (vgl. Landtag von Baden-Württemberg 2015: 
13) Da der Inklusionsanteil schon vor der Schulgesetzänderung bei 28,7 
Prozent lag und, sofern ein inklusives Bildungssystem angestrebt ist, deut-
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lich erhöht werden müsste, ist davon auszugehen, dass der notwendige 
Investitionsbedarf weit über der veranschlagten Summe liegen wird.

Wie hoch die notwendigen Investitionen tatsächlich sein werden, ist unklar, 
denn: „[F]ür diesen Bereich liegen keine belastbaren Erkenntnisse zum 
Umfang der erforderlichen Maßnahmen vor.“ (Klemm 2012: 14) Ebenso 
lässt sich nicht abschätzen, welche Auswirkungen die Entwicklung zu einer 
inklusiven Bildung auf die Ausgaben für die individuelle Betreuung und 
Begleitung einzelner Schüler_innen durch Integrationshelfer haben wird, da 
„über das Ausgabenvolumen in diesem Feld kaum belastbare Informatio-
nen vor[liegen]“. (ebd.: 13) 

Kostenberechnungen zu inklusionsbedingten Veränderungen der Ausga-
ben für Lehrpersonal hingegen sind vorhanden. Aber auch diese geben 
keine einfache Antwort auf die Frage „Was kostet uns die Inklusion?“. 
Denn die Kosten für inklusive Bildung sind maßgeblich von dem Konzept, 
das umgesetzt werden soll, abhängig. Werden etwa neben „inklusiven“ 
Regelschulen noch Förderschulen für alle Förderschwerpunkte betrieben 
– ein Konzept, das mit der Idee der Inklusion im Grunde nicht vereinbar 
ist –, dann werden durch diese Doppelstruktur die Kosten erhöht. Ebenso 
kann die Schließung von Förderschulstandorten für die Schulträger Entlas-
tungseffekte haben, weil Ausgaben für die Bewirtschaftung und den Erhalt 
der Gebäude entfallen (vgl. ebd.: 14).

Die Ausgaben für das Lehrpersonal sind davon abhängig, wie inklusiver 
Unterricht gestaltet sein soll. Bereits erfolgreiche inklusive Schulen arbeiten 
mit der sogenannten „Doppelzählung“: Für den gemeinsamen Unterricht 
werden die Lehrerstunden aller Schüler_innen zunächst einmal so veran-
schlagt, als gebe es keinen sonderpädagogischen Förderbedarf. Zusätzlich 
werden dann für die Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
die Unterrichtswochenstunden eingerechnet, die bei einem Besuch der 
Förderschule für sie anfallen würden – sie werden also „doppelt gezählt“. 
(vgl. ebd.: 21) Würde in Baden-Württemberg inklusive Bildung so umge-
setzt werden, würde im Schuljahr 2020/21 im Vergleich zu 2009/2010 ein 
jährlicher Mehrbedarf an Kosten für Lehrpersonal von 22,01 Mio. EUR ent-
stehen. Diese Berechnungen gehen von inklusivem „Unterricht von jeweils 
100 Prozent der Förderschwerpunkte Lernen, Emotionale und soziale Ent-
wicklung sowie Sprache (LES) im Jahr 2020 und von 50 Prozent der derzeit 
exklusiv unterrichteten Schüler aus den übrigen Förderschwerpunkten im 
Jahr 2020“ aus (ebd.: 15).
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Wird allerdings davon ausgegangen, dass die Schüler_innen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf nur die zusätzliche Förderzeit in den Unterricht 
einbringen, die sie auch an einer Förderschule erhalten hätten, werden sie 
also nicht doppelt gezählt, dann würden unter Einbezug der demographi-
schen Entwicklung für Baden-Württemberg 2020/2021 keine jährlichen 
Mehrausgaben anfallen (vgl. ebd.: 28). 

Da Baden-Württemberg für alle Förderschwerpunkte eine Doppelstruktur 
beibehält – die Förderschulen also weiterhin bestehen bleiben –, scheint 
diese Prognose wenig realistisch. So plant das Land, bis zum Schuljahr 
2022/2023 jährlich zwischen 150 und 200 Sonderpädagog_innen zusätz-
lich einzustellen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 2015).

Mit dem Elternwahlrecht wird Eltern die Möglichkeit eingeräumt, selbst zu 
entscheiden, ob ihr Kind, bei dem ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
diagnostiziert worden ist, in der Regel- oder in einer Förderschule unter-
richtet wird. In der Konsequenz bedeutet das, dass die Bundesländer, die 
dieses Wahlrecht einräumen, eine Doppelstruktur an inklusiver Bildung in 
der Regelschule und exklusiver Bildung in der Förderschule aufrechterhal-
ten müssen.

In Baden-Württemberg ist Eltern das Recht, sich zwischen einer Sonder- 
und einer allgemeinen Schule für ihr Kind entscheiden zu können, mit 
der änderung des Schulgesetzes von 2015 eingeräumt worden. Vor der 
Schulgesetzänderung hatten Eltern diese Möglichkeit nicht, da unter be-
stimmten Voraussetzungen eine gesetzliche Sonderschulpflicht bestand. Ein 
absolutes Elternwahlrecht ist nach der Schulgesetzänderung nicht gege-
ben, da, wie in den obigen Ausführungen zur Schulgesetzgebung erläutert, 
der Haushaltsvorbehalt gilt.

Ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, wird in Baden-Würt-
temberg durch das Staatliche Schulamt in einem sonderpädagogischen 
Feststellungsverfahren geprüft und in einem sonderpädagogischen Gut-
achten festgehalten (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 2010: 2). Diese Verfahren zur Feststellung eines sonderpäda-
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gogischen Förderbedarfes, die Grundlage für die Entscheidung sind, welche 
weitere Schullaufbahn das Kind einschlagen wird, werden zukünftig von 
der Lernortentscheidung entkoppelt (KMK 2015a: 73). Nach der sonder-
pädagogischen Diagnostik findet eine sogenannte Bildungswegekonferenz 
statt, an der die Eltern, soweit möglich das Kind sowie sonstige Beteiligte 
teilnehmen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg 2010: 2):

„Die Verantwortung dafür, in welcher konkreten allgemeinen Schule 
das inklusive Bildungsangebot eingerichtet wird, liegt nach einem 
gestuften Beratungsverfahren und einer Bildungswegekonferenz 
beim Staatlichen Schulamt: Es macht den Erziehungsberechtigten 
einen diesbezüglichen Vorschlag (§ 83 Absatz 3 SchG); es kann unter 
den Voraussetzungen des § 83 Absatz 4 SchG aber abweichend vom 
Elternwunsch eine andere allgemeine Schule festlegen.“ (Landtag von 
Baden-Württemberg 2015: 18f)

 

Werden Schüler_innen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 
an einer Schule gemeinsam unterrichtet, dann müssen die Lehrer_innen 
das Handwerkszeug besitzen, mit dieser Herausforderung umgehen zu 
können: Sie müssen beispielsweise über sonderpädagogische Kompetenzen 
verfügen, zieldifferent unterrichten, selbstverständlich in einem multipro-
fessionellen Team arbeiten sowie über diagnostische Fähigkeiten verfügen. 
Inklusive Bildung erfordert also eine Anpassung der Inhalte der Lehreraus- 
und -fortbildung.

Die KMK hat 2014 überarbeitete „Standards für die Lehrerbildung: Bildungs-
wissenschaften“ vorgelegt, die vorsehen, dass Absolvent_innen „die Heraus-
forderungen inklusiver Schulentwicklung“ reflektieren können müssen (KMK 
2014c: 14). Damit hat die KMK die ersten Schritte eingeleitet, um Inklusion 
zu einem verpflichtenden Bestandteil des Lehramtsstudiums in allen Ländern 
werden zu lassen, „[d]ie konkrete Ausgestaltung obliegt jedoch den einzel-
nen Ländern und Hochschulen“ (Monitor Lehrerbildung 2015: 4).

In Baden-Württemberg gibt es 14 lehrerbildende Hochschulen: die Uni-
versitäten Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Mannheim, Tübingen, Ulm, 
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Stuttgart, das Karlsruher Institut für Technologie sowie die Pädagogischen 
Hochschulen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwäbisch 
Gmünd und Weingarten. Bislang mussten Lehrveranstaltungen zu Inklu-
sion nach den Vorgaben des Landes nicht verpflichtend absolviert wer-
den. Dennoch waren bis zum Wintersemester 2015/2016 an einer der 14 
Hochschulen solche Lehrveranstaltungen für alle Lehramtstypen verpflich-
tend vorgesehen, an einer weiteren für bestimmte Lehramtstypen.3 12 
Hochschulen behandelten Inklusion als Querschnittsthema. (vgl. Monitor 
Lehrerbildung 2014)

Zum Wintersemester 2015/2016 werden nach der Reform der Lehrerbil-
dung in Baden-Württemberg alle Lehramtsstudiengänge auf Bachelor und 
Master umgestellt. Zu den Eckpunkten der Reform gehört, dass nunmehr 
Module zu Grundfragen der Inklusion in allen Lehramtsstudiengängen 
etabliert werden müssen. (vgl. Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg 2014) In die Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen für Lehrkräfte der Primarstufe und der Sekundarstufe I sind 
die Themen „Inklusion, Diagnostik, Individualisierung/Differenzierung, 
Kooperations- und Beratungskompetenz, Systemwissen“ (KMK 2015a: 90 
aufgenommen worden. 

Nicht nur in der Lehrerausbildung ist inklusive Bildung zu berücksichtigen, 
auch die bereits in der Schule tätigen Lehrer_innen müssen weiter qualifi-
ziert werden. In Baden-Württemberg wird nach Angaben des Ministeriums 
Kultus, Jugend und Sport „an spezifischen Fortbildungskonzepten zum 
Thema Inklusion […] gearbeitet“ (ebd.).
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Weitere Informationen zur umsetzung inklusiver bildung  
in baden-Württemberg unter: 
http://www.kultusportal-bw.de/,Lde_DE/Startseite/schulebw/Inklusive+Bildungsangebote
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Die Eduard-Mörike-Schule Blaustein ist eine Grundschule mit offenem 
Ganztagesangebot. Das inklusive Bildungsangebot wurde in enger Zusam-
menarbeit mit der benachbarten Gustav-Leube-Förderschule erarbeitet. Die 
Eduard-Mörike-Schule versteht sich als gruppenbezogener Standort Inklu- 
sion – das heißt, dass zu jeder Klasse zwei bis drei Kinder mit festgestell-
tem Förderbedarf gehören. Ein Teil dieser Kinder gehört der Schulgemein-
schaft der Förderschule an, die neben den Schüler_innen auch sonderpäda-
gogische Lehrkräfte mit 16 Wochenstunden an die Schule abordnet. 

Handlungsleitend für die Arbeit in der Schule ist das Schulmotto „Bunt 
und stark“ sowie das Qualitätsleitbild, das die Haltungen und Ziele einer 
guten Schule widerspiegelt. Das Leitbild umfasst die folgenden Leitsätze:

–   Wir begreifen Vielfalt als chance.
–   Unser Miteinander ist geprägt durch gegenseitige Wertschätzung und 

Unterstützung.
–   Wir ermöglichen jedem Kind den Erfolg des Lernens zu erleben. 

Der Schulalltag ist rhythmisiert, um den unterschiedlichen Anforderungen 
der Kinder begegnen zu können. Phasen des selbstständigen Arbeitens, in 
denen sich Lehrkräfte einzelnen Schülern zuwenden, kooperative Lern-
formen und Phasen des Gruppenunterrichts wechseln sich ab. Soweit es 
die Stundendeputate zulassen, arbeiten die Lehrkraft der Eduard-Mörike-
Schule und die abgeordnete sonderpädagogische Lehrkraft der Gustav-
Leube-Schule im Team. Dabei sind beide Lehrer_innen für alle Schüler_in-
nen ansprechbar. 

Ein Teil des Unterrichts wird jahrgangsübergreifend und projektgeleitet im 
Rahmen des sogenannten Ateliers organisiert. Dabei können die Kinder nach 
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ihren eigenen Interessen drei von fünf Ateliers aussuchen und über zwölf 
Wochen hinweg das gewählte Thema bearbeiten. Einige Ateliers werden in 
weiterer Kooperation mit der Gustav-Leube-Schule sowie anderen Projekt-
partnern durchgeführt. Die Arbeitsergebnisse der Ateliers werden nicht mit 
Noten bewertet. Vielmehr werden die Leistungsrückmeldungen in Form von 
Feedbackbögen gesammelt und die Ergebnisse mit der Klassenlehrerin in 
eine „Bewertungszielscheibe“ übertragen, die alle Schüler_innen während 
ihrer gesamten Grundschulzeit begleitet. Die Rückmeldungen dienen als 
Gesprächsgrundlage für jährliche Entwicklungsgespräche.

Ein weiterer wichtiger Baustein im Konzept der Eduard-Mörike-Schule ist 
der Musikunterricht. Im Stundenplan der dritten und vierten Klassen ist 
eine zusätzliche Musikstunde vorgesehen. Die Kinder können zwischen der 
Teilnahme am chor und einer Bläserklasse wählen. Auch an den Aktivitä-
ten des musischen Schwerpunkts, die in Kooperation mit dem Musikverein 
Blaustein e.V. ausgerichtet werden, nehmen Schüler_innen der Gustav-
Leube-Schule teil.

An der Spitalhof Gemeinschaftsschule in Ulm werden derzeit 404 Schüler_
innen von 32 Lehrer_innen unterrichtet. Sie können in der rhythmisierten 
Ganztagsschule den Haupt- oder den Werkrealschulabschluss erreichen. In 
Kooperation mit zwei Förderschulen, der Gustav-Werner-Schule Ulm, einer 
Schule für Kinder mit geistiger Behinderung und Lernschwierigkeiten, so-
wie der Hans-Zulliger-Schule Ulm, einer Schule für Erziehungshilfe, hat die 
Spitalhof Gemeinschaftsschule ihr inklusives Bildungsangebot ausgebaut.

Die Zusammenarbeit mit der Hans-Zulliger-Schule besteht bereits seit 
1998. Gemeinsam entwickelten beide Schulen das Konzept „Schule als 
Lebensraum“, das besonders den Schüler_innen mit einem Förderbedarf 
in sozial-emotionaler Entwicklung zugutekommen soll. Eckpunkte dieses 
Konzepts sind:
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Weitere Informationen zur eduard-Mörike-schule blaustein:  
http://www.eduard-moerike-schule.de/
https://www.youtube.com/watch?v=gisIv9S3huE

spITaLhOf geMeInschafTsschuLe



BEST PRAcTIcE INKLUSIVER BILDUNG IN BADEN-WüRTTEMBERG 25

Weitere Informationen zur spitalhof gemeinschaftsschule ulm:   
http://shs.schule.ulm.de/
https://www.youtube.com/watch?v=gisIv9S3huE

–   Beziehung als Fundament von Bildung.
–   Klassenlehrerprinzip in den Stufen 5-9, feste Lehrer_innenteams in der 

Stufe.
–   Soziales Training ist im Stundenplan etabliert.
–   Enge Vernetzung mit der Schulsozialarbeit.
–   Enge Vernetzung mit außerschulischen Partnern.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist die Kooperation um die Gustav-Werner-
Schule Ulm erweitert und es wurde das Inklusionskonzept „Eine Schule 
für alle“ entwickelt. Seit dem Schuljahr 2014/2015 werden nunmehr drei 
Schüler_innen mit geistiger Behinderung an der Spitalhof Gemeinschafts-
schule unterrichtet. Beide Kooperationsschulen setzen Lehrer_innen stun-
denweise im Unterricht der Gemeinschaftsschule ein. 

Die Kooperationspartner haben für eine erfolgreiche Inklusion fünf Ge-
lingensbedingungen identifiziert. Dazu gehört erstens die Haltung aller 
schulischen Akteure: Beziehung wird als Fundament von Bildung verstan-
den und alle Schüler_innen mit einem individuellen und wertschätzen-
den Blick betrachtet. Vielfalt wird als Bereicherung betrachtet. Zweitens 
wurden wöchentliche coaching-Gespräche, das sogenannte Lerncoaching, 
etabliert, um gemeinsam mit dem einzelnen Schüler Lernstrategien zu ent-
wickeln. Dabei werden gemeinsam wöchentliche Lernziele erarbeitet und 
im Lerntagebuch dokumentiert. Mit den Eltern finden drei Mal im Schul-
jahr Standortgespräche statt. Drittens setzt die Schule auf zieldifferentes 
Lernen: Am gemeinsamen Lerngegenstand soll vielfältig gelernt werden. 
Dazu gehört die vierte Gelingensbedingung, die differenzierte Leistungs-
rückmeldung: Nicht nur die Aufgabenstellungen, auch die Lernkontrollen 
können zu verschiedenen Zeiten und auf unterschiedlichen Niveaus durch-
geführt werden. Die Entscheidung darüber treffen die Schüler_innen. Die 
Leistungsmessung erfolgt durch Prozentangaben: Mindestens 50 Prozent 
müssen erreicht werden. Gelingt dies nicht, muss die übung wiederholt 
werden. Alle Schüler_innen erhalten Zeugnisse in Form von Lernentwick-
lungsberichten. Fünftens ist für eine erfolgreiche Inklusion die Zusammen-
arbeit im multiprofessionellen Team entscheidend.   
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Mädchen und Jungen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesell-
schaft – nicht an ihren Rand. Inklusion ist daher eine Aufgabe für alle 
Schularten, die es nicht zum Nulltarif geben kann. Diese Grundsätze bilden 
die Leitplanken und prägen das sozialdemokratische Selbstverständnis und 
die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems in Baden-Württemberg. Als 
schulpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion bin ich stolz, einer Re-
gierungsfraktion anzugehören, der es am 15.07.2015 gemeinsam mit dem 
grünen Koalitionspartner – nach hartem Ringen – gelungen ist, ein Schul-
gesetz in diesem Sinne zu verabschieden.

Aber der Reihe nach. Als im März 2011 die grün-rote Landesregierung 
ins Amt gewählt wurde, übernahm man von der Vorgängerregierung als 
rechtliche Ausgangssituation lediglich einen Modellversuch „Schulische 
Bildung von jungen Menschen mit Behinderung“, der Formen des gemein-
samen Unterrichts von Kindern mit und ohne Behinderung an allgemeinen 
Schulen in fünf Schwerpunktregionen erproben sollte. Der Modellversuch, 
der 2010/11 vom damals cDU-geführten Kultusministeriums initiiert 
wurde, war als zaghafte Reaktion auf die Ratifizierung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention durch den Deutschen Bundestag im Dezember 2008 
zu werten. Kommunen, Schulverwaltung und Schulen empfanden die 
Ausgestaltung des Schulversuchs als unzureichend. So zählten Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an der allgemeinen Schule nicht zum 
Klassenteiler, Sonderschulen mussten Sonderpädagog_innen aus ihrem  
eigenen Personalbudget ohne Kompensation abordnen und die kommunale  
Seite blieb vollends auf möglichen Mehrkosten für Schülerbeförderung, 
Schulbau oder Assistenzleistungen sitzen. Mit Einbringung der Schulge-
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4  Diese Möglichkeit besteht für Eltern generell nicht. Im Fall eines zielgleichen Unterrichts besteht 
nur der allgemeine Anspruch auf einen Schulstandort, an dem der entsprechende Abschluss erzielt 
werden kann.

setzänderung durch die grün-rote Landesregierung wurden diese markan-
ten Planungsfehler korrigiert. 

Der substantielle Kern der zukünftigen, gesetzlichen Regelung, die mit 
dem Schuljahr 2015/16 greift, ist der Wegfall der Sonderschulpflicht. Diese 
wird ersetzt durch ein qualifiziertes Elternwahlrecht. Eltern haben zukünf-
tig einen rechtsverbindlichen Anspruch, neben der Sonderschule auch ein 
Schulangebot an einer allgemeinbildenden Schule für ihr Kind mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf zu erhalten.

Entsprechend des Alters des Kindes und unabhängig von der Art und Schwe-
re der Behinderung ist eine Erfüllung der Schulpflicht grundsätzlich an allen 
Schularten möglich. Allerdings beschränkt sich das Elternwahlrecht zunächst 
auf eine vorgelegte Auswahl geeigneter Schulstandorte durch die Schulauf-
sicht. Der Anspruch auf die unmittelbare Wahl einer konkreten Schule ist per 
se nicht einlösbar4. Gleichwohl ist die Schulaufsicht angehalten, den Wunsch 
der Eltern zu übernehmen. Im Rahmen einer auf den Einzelfall bezogenen 
Bildungswegekonferenz erhalten Eltern dann konkrete Schulstandorte zur 
Entscheidung vorgelegt und die jeweiligen Rahmenbedingungen genannt, 
die in Abstimmung mit sämtlichen Beteiligten (bspw. Schulträger, Eingliede-
rungshilfe, Jugendhilfe, beteiligte Schulleitungen) getroffen wurden. Das Ziel 
der Bildungswegekonferenz ist es, unter Federführung der Schulaufsicht eine 
einvernehmliche Lösung unter den Beteiligten herbeizuführen. Im gesamten 
Beratungsprozess ist das Wohl des Kindes maßgeblich. Im Dissens verbleibt 
die letztendliche Entscheidungshoheit in den Händen der Schulaufsicht.

Als positive Erkenntnis des Schulversuchs hat sich die Bildung sogenannter 
gruppenbezogener Lösungen gezeigt. Ziel der Schulaufsicht ist es demnach, 
möglichst mehrere Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer 
Schule bzw. in einer Klasse zu verorten. Diese Kinder können, müssen aber 
nicht über einen vergleichbaren Förderbedarf verfügen. Zugleich ist die 
Gruppengröße bewusst nicht festgelegt, sondern ist mit der Situation vor Ort 
zu vereinbaren. Solche gruppenbezogenen Lösungen erleichtern der Schul-
verwaltung und der kommunalen Seite die Bereitstellung geeigneter Rah-
menbedingungen, was letztendlich vor allem den Bedürfnissen der Kinder 
zugutekommt. Landesseits kann durch dieses Vorgehen auch die personelle 



Ausstattung optimiert und bedarfsorientiert ein Zwei-Pädagog_innen-Prinzip 
umgesetzt werden. Die Einrichtung einer solchen Gruppe kann seitens der 
aufnehmenden allgemeinen Schule grundsätzlich nicht abgelehnt werden.

Die Lehrerversorgung mit sonderpädagogischen Fachkräften richtet sich 
nach dem individuellen Bedarf der Schüler_innen. Bezüglich der rechtlichen 
Verortung können die Sonderpädagog_innen selbstständig entscheiden, ob 
die Fach- und Dienstaufsicht bei der bisherigen Sonderschule verbleibt oder 
an die allgemeine Schule übergeht.

 

Im Zuge der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs galt es, eine quantitative 
Orientierung zu bestimmen, in welchem Umfang mit einem landeswei-
ten Anstieg inklusiver Bildungsangebote zu rechnen ist. Als Behelfsgröße 
bestimmte man zur Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Lehrkräften 
und der zusätzlich erwartbaren Kosten für die kommunale Seite einen 
Durchschnittswert, der sich aus den Auswertungen der fünf Modellre-
gionen im Rahmen des Schulversuchs ergab. Demnach ist zu erwarten, 
dass 28 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ihren 
Anspruch zukünftig an einer allgemeinen Schule einlösen. Gleichwohl gilt, 
dass es keinerlei feste Quotierung gibt und geben darf. Maßgeblich für die 
tatsächliche Entwicklung bleibt einzig die Wahlentscheidung der Eltern. 

Gleichwohl hat die Landesregierung aufgrund dieser Annahme bereits 
einen Aufwuchs des sonderpädagogischen Fachpersonals beschlossen. 
Bis 2022 sollen in Stufen bis zu 1.300 zusätzliche Sonderpädagog_in-
nen eingestellt werden. Für die ersten Jahre wurde der Aufwuchs mit 
200 Deputaten jährlich festgelegt. Der zusätzliche Einstellungskorridor 
entspricht dabei nahezu dem Maximum der verfügbaren Absolvent_innen 
nach Abzug der erforderlichen Wiederbesetzungsstellen durch landesei-
gene Ausbildungsstätten. Auf der Grundlage der Modellrechnung würden 
bei einer angenommenen Inklusionsquote von 28 Prozent mit insgesamt 
1.353 Neustellen 97,01 Millionen Euro sowie 11,79 Millionen Euro für 
die Privatschulen anfallen und somit Gesamtkosten in Höhe von 108,80 
Millionen Euro im Schuljahr 2022/2023 erreicht sein.

Des Weiteren wurde auf Basis der genannten 28 Prozent in intensiven 
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Verhandlungen eine Verständigung mit den Vertreter_innen der kom-
munalen Seite herbeigeführt. Die Vereinbarung sieht konkret vor, dass 
das Land eine vollständige Kostenübernahme im Bereich des Schul-
baus übernimmt, sofern eine Entscheidung der Bildungswegekonferenz 
diese Investition auslöst. Ferner beteiligt sich das Land an erwartbaren 
Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe, Assistenzleistungen 
oder der Schülerbeförderung, ohne diese jedoch als konnexitätsrelevant 
anzuerkennen. Insgesamt stellt das Land hierfür über 102 Millionen Euro 
für erforderliche Mehrausgaben bis 2018 bereit. Sollten die tatsächlichen 
Kosten mehr als 10 Prozent der Annahmen überschreiten, erklärt sich 
das Land zusätzlich bereit, weitere Ausgleichszahlungen zu leisten. Des 
Weiteren haben sich Land und kommunale Seite darauf verständigt, eine 
Evaluation der Kosten bis 2018 durchzuführen und auf dieser Basis die 
getroffenen Annahmen zu konkretisieren bzw. zu korrigieren.

Wie sich die konkrete Nachfrage nach inklusiven Angeboten im Land in 
den kommenden Jahren entwickeln wird, ist schwer vorherzusagen. Grund-
sätzlich ist zu erwarten, dass die landesweit gültige gesetzliche Regelung 
eine erhebliche Dynamik erzeugen und der Bedarf an inklusiven Schul-
angeboten schrittweise aufwachsen wird. Plausibel erscheint jedoch die 
Annahme, dass Inklusion zunächst an der Grundschule ein zentrales Feld 
der Schulentwicklung darstellt und spätestens binnen der kommenden fünf 
Jahre an die weiterführenden Schulen und im Anschluss an die beruflichen 
Schulen übergeben wird. Die fünfjährigen Erfahrungen aus den Modellregi-
onen zeigen zumindest, dass ein „Quereinstieg“, der ebenfalls möglich ist, 
seitens der Eltern selten gewählt wird. 

Landesseits gilt es, die Lehrkräfte auf die kommenden Aufgaben durch 
Fortbildungen vorzubereiten. Entsprechende Mittel werden im Zuge der 
Gesetzgebung ebenfalls zur Verfügung gestellt. Flankierend wird die zu-
künftige Lehrerausbildung angepasst und Inklusion als ein Pflichtmodul in 
der Ausbildung für alle Lehramtsberufe benannt. Aufgrund der Knappheit 
des sonderpädagogischen Fachpersonals ist darüber hinaus angedacht, 
Lehrkräften mit allgemeinbildendem Ausbildungshintergrund eine berufli-
che Weiterqualifizierung in Richtung Sonderpädagogik zu ermöglichen.

Eine besondere fachliche Unterstützung benötigen sicherlich auch bereits 
tätige Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für den sogenannten ziel-
differenten Unterricht. Zieldifferent meint, dass Schüler_innen in derselben 
Klasse in Teilen einen unterschiedlichen Schulabschluss anstreben und ent-



sprechend angepasste Aufgaben bearbeiten müssen. Besonders herausfor-
dernd ist eine solche Situation auch deshalb, da das Unterrichten auf unter-
schiedlichen Lernniveaus innerhalb einer Klasse sich generell erst schrittweise 
im Schulalltag etabliert. Zusätzlich erfordert Inklusion neben der Arbeit mit 
heterogenen Gruppen oftmals Kenntnisse über einen bisweilen unbekannten 
Lehrplan und eine zusätzliche Abstimmung mit einem weiteren Kollegen.

Neben den allgemeinen Schulen ist Inklusion auch eine besondere Ent-
wicklungsaufgabe für die bisherigen Sonderschulen und deren Lehrkräfte.5 
Die grün-rote Landesregierung verfolgt mit ihrer Gesetzgebung eine Dop-
pelstrategie. Denn einerseits fordert sie von allen Sonderschulen ein neues 
Selbstverständnis und die Weiterentwicklung zu einem Sonderpädagogi-
schen Förder- und Beratungszentrum. Auf der anderen Seite gibt es aber 
keinerlei politische Absicht, die Sonderschulen abzuschaffen. Klar ist: Je 
mehr Inklusion gewünscht wird, desto weniger Schüler_innen werden an 
den Sonderschulen unterrichtet werden. Gleichwohl brauchen wir jedoch 
auch weiterhin die besondere Expertise der Sonderpädagog_innen. Aus 
bildungspolitischer Sicht ist die Aufrechterhaltung eines Sonderschulsys-
tems neben dem Aufwachsen der Inklusion an allgemeinbildenden Schulen 
ein zentraler Aspekt, um vielseits vorhandene ängste zu nehmen. Kritiker_
innen sehen in dem Parallelsystem eine weitere Hürde zu einem inklusiven 
Schulsystem und kritisieren den zu geringen Entwicklungsdruck. 

Vice versa fürchten Befürworter_innen des Sonderschulsystems um die 
individuelle Förderung, die durch die gewachsene Expertise, die sehr gute 
Ausstattung sowie die Kleinstklassen garantiert ist. Sie werben daher auch 
für eine rechtlich mögliche „umgekehrte“ Inklusion und die gemeinsame 
Beschulung mit Schüler_innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf an 
der Sonderschule.

Es gibt sicherlich nicht viele bildungspolitische Themen mit solch einer großen 
Komplexität und einer gleichzeitig großen Diskrepanz zwischen den Polen 
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5  Baden-Württemberg unterscheidet sich in der Semantik von anderen Bundesländern. Sonder-
schule gilt als überbegriff für alle Schularten mit einem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt. 
Sog. „Förderschulen“ bilden eine Unterkategorie für Schüler_innen mit einer Lernschwäche.
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der jeweiligen Extrempositionen. Während auf der einen Seite Vertreter_in-
nen des Philologenverbands Baden-Württemberg eine zieldifferente Inklusion 
am Gymnasium generell ablehnen, fordert die Elterninitiative Gemeinsam 
Leben Gemeinsam Lernen e.V. eine vollständige Abschaffung der Sonder-
schulen und ein absolutes Elternwahlrecht. Zusätzlich sorgte eine öffentliche 
Debatte um die elternseits erwünschte Beschulung eines geistig behinderten 
Schülers an einem Gymnasium und die zeitgleiche Weigerung der Schulkon-
ferenz, diesen Schüler aufzunehmen, für starke öffentliche Polarisierung, die 
dem Thema eine hohe (bundesweite) Aufmerksamkeit schenkte. 

Der Verlauf der Debatte zeigte deutlich, dass Inklusion von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, die das gleiche Bildungsziel wie 
nichtbehinderte Kinder und Jugendliche verfolgen, wesentlich häufiger 
von Eltern akzeptiert wird, als wenn diese einen anderen Bildungsab-
schluss verfolgen. Die größte Angst aus Teilen der Elternschaft bestand 
und besteht darin, dass ihr eigenes Kind durch die „zieldifferente“ 
Inklusion Nachteile (bspw. Niveauabfall des Unterrichts) erleiden müsse. 
Ermutigend sind jedoch Rückmeldungen aus Praxis und Wissenschaft, dass 
inklusiver Unterricht auch als Bereicherung für die Persönlichkeitsentwick-
lung der Kinder und Jugendlichen erlebt werden kann.

Die Parteien im Landtag einschließlich der Opposition sprechen sich grund-
sätzlich für Inklusion aus. Die unterschiedlichen Positionen finden sich im De-
tail. So zeigt sich ein Unterschied in der Akzeptanz sog. Außenklassen. Diese 
stellen eine bereits gängige Form der Kooperation von Sonderschulen und 
allgemeiner Schule dar. Im Rahmen einer Außenklasse werden Schüler_innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Lernort der allgemein bildenden 
Schule von einem Sonderpädagogen unterrichtet. Darüber hinaus bemühen 
sich beide Schulen, die Zahl der gemeinsamen Aktivitäten und Unterrichts-
einheiten zu maximieren. Gleichwohl gelten die Schüler_innen mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf weiterhin als „Sonderschüler_innen“ und sind 
auch nicht Teil einer Regelklasse, sondern bleiben räumlich unter sich. Auch 
das Zeugnis erhalten die Schüler_innen weiterhin von der Sonderschule. 

Teile der Opposition betrachten dies bereits als Inklusion. Für die grün-
rote Landesregierung können Außenklassen aber nur als ein integrativer 
Zwischenschritt bewertet werden, um wechselseitige Vorurteile abzubauen 
und sich anzunähern. Eine Inklusion im Sinne von Artikel 24 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention kann unserer Auffassung nach durch das Modell 
der Außenklassen nicht erfüllt werden.



Während Eltern sich neben der bestmöglichen Förderung für ihr Kind einen 
möglichst wohnortnahen Schulstandort wünschen, verweist die kommunale  
Seite auf die fehlende Barrierefreiheit einer großen Zahl von Schulstand-
orten und wünscht sich festgelegte Schwerpunktschulen. Die grün-rote 
Landesregierung ist diesem Wunsch bewusst nicht gefolgt. Denn ihrer Auf-
fassung zufolge ist Inklusion eine Aufgabe für alle Schulen und Schularten, 
die sich nicht auf eine begrenzte Zahl von Schulen reduzieren lässt und die 
Verantwortung nicht einseitig einer Schule bzw. einer Schulart zuschreibt. 
Gleichwohl gilt natürlich, dass zu Beginn des Prozesses nicht alle Schulen 
gleichermaßen ausgerüstet sind. Dies darf jedoch keine Ausrede sein, son-
dern muss als Aufforderung verstanden werden.

Eine spezifische rechtliche Problemstellung bei der Umsetzung inklusiver 
Unterrichtsangebote zeigt sich im Bereich der Privatschulen und besonders 
im Bereich der Schulen für Kinder mit sozialen und emotionalen Entwick-
lungsstörungen. Da sich nahezu alle Schulen mit diesem Profil in privater 
Trägerschaft befinden, verfügt die staatliche Seite über keinerlei Fachperso-
nal. Demnach ist die Entwicklung eines entsprechenden Personalstocks und 
die rechtliche Absicherung einer spezifischen Form der Kooperation eine 
weitere Herausforderung für die Kultusverwaltung.
 

Die aktuelle Gesetzgebung versucht einen pragmatischen Mittelweg zu 
wählen, der einerseits eine Entwicklung in Gang setzt, sich aber anderer-
seits bemüht, Schulen und Schulträger nicht zu überfordern. Zugleich muss 
allen Beteiligten klar sein, dass im Zuge der weiteren Umsetzung noch 
zahlreiche bislang unbekannte Hürden zu meistern sind. Inklusion ist als 
gesellschaftspolitischer Entwicklungsprozess zu bewerten, der die Schul-
landschaften in den kommenden Jahren und Jahrzehnte verändern wird, 
nicht jedoch in wenigen Tagen oder Monaten. 

Vor allem im Bereich der beruflichen Schulen gilt es, Anschlussperspekti-
ven und Unterstützungsangebote zu entwickeln, so dass Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf eine reelle chance auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt haben, wenn sie dies wünschen. Das gilt insbe-
sondere auch deshalb, weil das Schulgesetz vorsieht, dass Schüler_innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an einer allgemeinbildenden 
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Schule „zieldifferent“ unterrichtet werden, nach Beendigung der Sekun-
darstufe I eine berufliche Schule aufsuchen werden, da der Verbleib an der 
gymnasialen Oberstufe nicht vorgesehen ist.

Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Schule alleine kann 
dieser Anforderung daher gar nicht gerecht werden. Bereits bei der Erfül-
lung der eigenen Ansprüche ist das Schulsystem auf Partner aus der Sozial- 
und Jugendhilfe, der Wirtschaft, der Arbeitsagentur und den Trägern und 
Einrichtungen der Behindertenhilfe angewiesen. Weiterhin ist die Schulge-
setzgebung nur ein Teilaspekt auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. So 
bringt sich das Sozialministerium Baden-Württemberg mit einem Aktions-
plan für Inklusion für eine stärkere Beteiligung und Einbindung behinderter 
Menschen ein. Der Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit 
Behinderung und auch Städte und Gemeinden werben zugleich für die 
Akzeptanz einer inklusiven Gesellschaft.

Im Zuge der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems gilt es zum jet-
zigen Zeitpunkt in Baden-Württemberg, zunächst ängste an unterschied-
lichen Stellen abzubauen. Und wir müssen uns als Regierungsfraktion 
eingestehen, dass alleine durch das neue Schulgesetz nicht alle Probleme 
gelöst werden können. Als Schulleiter einer Grundschule, die sich seit 
Jahren aktiv mit Inklusion auseinandersetzt, kann ich das nur bestätigen. 
Hoffnung aber, dass Inklusion gelingen kann, macht mir ein Blick über den 
Tellerrand – ins benachbarte Ausland. 

Als Mitglied des Bildungsausschusses des Landtags von Baden-Württem-
berg durfte ich im Juni 2015 einer Delegation angehören, die sich mit 
der Entwicklung der Inklusion in Südtirol (Italien) befasste und zahlreiche 
Gespräche vor Ort führte. Die Erzählungen waren beeindruckend und 
ermutigend zugleich. Man könnte aus deutscher Sicht die Erfahrungen als 
eine Zeitreise in die Zukunft beschreiben. Probleme, die uns im politischen 
Raum beschäftigen, wurden dort bereits vor Jahrzehnten gelöst. Bereits 
vor 40 Jahren hat man dort neue Wege beschritten. Allen Interessierten 
und insbesondere Skeptiker_innen kann ich einen Besuch nur wärmstens 
empfehlen. 

Das Signal aus Südtirol war unmissverständlich: Wer Inklusion will, sucht 
Wege, wer Inklusion nicht will, sucht Begründungen. Die SPD in Baden-
Württemberg sucht Wege. Wege, die Mädchen und Jungen mit Behinde-
rung in die Mitte unserer Gesellschaft zu führen.
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